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Entgeltordnung für die Benutzung der Sport- und Skihütte Reinerzau 
 
- Stand: gültig ab 01. Januar 2010 - 
 
 
Der Gemeinderat der Stadt Alpirsbach hat am 15.12.2009 für die Benutzung der Sport- und  
Skihütte Reinerzau folgende Entgelte festgesetzt:  
 
 
1. Komplette Nutzung einschl. aller Nebenräume je Tag 100,00 € 
 
2. Eingeschränkte Nutzung (Umkleideraum, WC und Dusche) je Tag 70,00 € 
 
3. Für die am Umbau beteiligten Vereine/Organisationen 

- im Einzelnen sind dies: Brüderbund, Jugendkreis, Dorfgemeinschaft 
  und Stiftung Reinerzau - gelten folgende Entgelte: 

3.1 - im Winterhalbjahr (Oktober bis März) je Tag 70,00 € 
3.2 - im Sommerhalbjahr (April bis September) je Tag 50,00 € 
 
4. Zuschläge zu den Entgelten Ziffern 1 und 2 werden erhoben für: 
 - Heizkosten (01.10. bis 30.04.), je Tag 25,00 € 
 
5. Zu den vorstehenden Benutzungsentgelten kommt die Mehrwertsteuer  

in der im Umsatzsteuergesetz jeweils festgelegten Höhe hinzu. 
 
6. Diese Entgeltordnung tritt am 1. Januar 2010 in Kraft, gleichzeitig tritt die  

bisherige Entgeltordnung gültig ab 01.03.2006, außer Kraft. 
 
Alpirsbach, den 15.12.2009 
gez. 
Ullrich 
Bürgermeister  


